Name:








Datum:
Adresse

BG Nummer:
An die 
ARGE Neu-Ulm SGB II
Albrecht Berblinger Str. 6
89231 Neu-Ulm
Antrag auf Überprüfung nach § 44 SGB X meines Bescheides vom…………….
Sehr geehrte Dame , sehr geehrter Herr, 

Hiermit beantrage ich Ihre Überprüfung hinsichtlich der Höhe der Regelleistung für mein/e Kind/er unter 14 Jahren.

Mit Datum vom 27.01.2009 hat das Bundessozialgericht (Az.: B 14/11b AS 9/07 R und


B 14 AS 5/08 R) festgestellt, dass § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB II, der die Regelleistung für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres auf 60 vH der für alleinstehende Erwachsene maßgebenden Regelleistung festsetzt, wegen Verstoßes gegen 

a) Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit Art 1, 6 Abs. 2, 20 Abs. 1 Grundgesetz, weil die Regelleistung für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres um 40 v.H. gegenüber der maßgebenden Regelleistung für Erwachsene herabgesetzt worden ist, ohne dass der für Kinder notwendige Bedarf ermittelt und definiert wurde,

b) Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz, weil das Sozialgeld für Kinder von Empfängern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II abschließend und bedarfsdeckend sein soll, während Kinder von Sozialhilfeempfängern nach § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB XII abweichende Bedarfe geltend machen können und

c) Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz, weil § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II die Höhe der Regelleistung für alle Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres einheitlich mit 60 vH festsetzt, ohne dabei weitere Altersstufen vorzusehen,
verfassungswidrig ist.

Auch das Hessische Landessozialgericht hat mit Vorlagebeschluss vom 29.10.2008 (AZ: L 6 AS 336/07) die Verfassungswidrigkeit der Höhe der Regelsätze bekundet und dem Bundesverfassungsgericht die Frage zur Entscheidung vorgelegt.

Sollten Sie meinem/unseren Überprüfungsantrag nicht stattgeben, beantrage ich gleichzeitig die Überprüfung bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ruhend zu stellen, § 114 Abs. 2 SGG analog (siehe dazu BSG 01.04.1992 AZ: 7 RAr 16/91; Hk-SGG/Roller § 114 Rdnr. 9). 
Mit freundlichen Grüßen
